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Zum 19.12.2025 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
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Fußnoten

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1994 +++)
 
 

Überschrift: Kurzbezeichnung und Buchstabenabkürzung eingef. durch Art. 2 Nr. 1 G v. 21.6.2002 I
2191 mWv 1.7.2002

Das G wurde als Artikel 3 G 930-8 v. 27.12.1993 I 2378 (ENeuOG) vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 11 Abs. 1 Satz 1 dieses G am 1.1.1994 in Kraft getreten.

§ 1 Zuständige Behörden

(1) 1Die Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes werden, soweit dieses Gesetz nichts
anderes bestimmt, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wahrgenommen. 2Es
kann seine Aufgaben nach Satz 1 ganz oder teilweise durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen.

(1a) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates

1. anderen öffentlichen oder privaten Stellen die Eisenbahnaufsicht und die Erteilung von Geneh-
migungen, Zulassungen oder Anerkennungen, einschließlich ihrer Aussetzung, Einschränkung
oder Entziehung, ganz oder teilweise zu übertragen,
 

2. dem Eisenbahn-Bundesamt die Befugnis zu erteilen, privaten Stellen

a) die Erteilung von Genehmigungen, Zulassungen oder Anerkennungen, einschließlich ih-
rer Aussetzung, Einschränkung oder Entziehung,
 

b) die Registerführung
 

ganz oder teilweise zu übertragen oder die privaten Stellen daran zu beteiligen. 2Eine Über-
tragung oder Beteiligung nach Satz 1 ist nur zulässig, soweit die privaten Stellen über die zur
Wahrnehmung der Aufgaben erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit ver-
fügen. 3In der Rechtsverordnung nach Satz 1 sind die näheren Voraussetzungen für die Übertra-
gung oder Beteiligung sowie das Verfahren zu regeln. 4Die Stellen im Sinne des Satzes 1 unter-
liegen der Rechtsaufsicht durch das Eisenbahn-Bundesamt.
 

(2) Die Aufgaben des Bundeseisenbahnvermögens auf Grund des Gesetzes zur Zusammenführung und
Neugliederung der Bundeseisenbahnen vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) bleiben unberührt.
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Fußnoten

§ 1 Abs. 1: IdF d. Art. 2 Nr. 2 G v. 21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 1 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 308 Nr. 1 V v. 31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006 u. d. Art. 2 Nr. 1 G v.
28.5.2015 I 824 mWv 6.6.2015
§ 1: Früherer Satz 3 u. 4 aufgeh. durch Art. 2 Nr. 1 G v. 30.7.2009 I 2497 mWv 5.8.2009
§ 1 Abs. 1a: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 G v. 30.7.2009 I 2497 mWv 5.8.2009 u. idF d. Art. 2 Nr. 1 G v.
28.5.2015 I 824 mWv 6.6.2015

§ 2 Eisenbahn-Bundesamt

(1) Als selbständige Bundesoberbehörde für Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wird das Ei-
senbahn-Bundesamt errichtet, das dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unter-
steht.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bestimmt den Sitz des Eisenbahn-Bun-
desamtes und den Sitz von Außenstellen im Benehmen mit den Ländern.

(3) 1Die Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes aus den
Beständen des Bundeseisenbahnvermögens entnommen werden, werden ohne Wertausgleich übertra-
gen. 2Einzelheiten legt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen fest.

(4) 1Beamte und Arbeitnehmer der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn, die zum
Zeitpunkt der Errichtung des Eisenbahn-Bundesamtes Aufgaben wahrnehmen, die nach § 3 dem Eisen-
bahn-Bundesamt obliegen, sind von diesem Zeitpunkt an Beamte und Arbeitnehmer bei dem Eisen-
bahn-Bundesamt. 2Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) 1Arbeitnehmer des Bundeseisenbahnvermögens können aus dienstlichen Gründen zur Wahrneh-
mung einer mindestens gleichbewerteten Tätigkeit zum Eisenbahn-Bundesamt versetzt oder abgeord-
net werden. 2Vor einer Versetzung oder einer voraussichtlich länger als drei Monate währenden Abord-
nung ist der Arbeitnehmer zu hören.

(6) 1Auf die Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter des Eisenbahn-Bundesamtes sind vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an der Bundes-Angestelltentarifvertrag - Bund, Länder, Ge-
meinden - (BAT) oder der Mantel-Tarifvertrag für Arbeitnehmer des Bundes (MTB II) anzuwenden. 2Ver-
ringern sich für Angestellte und Arbeiter des Bundeseisenbahnvermögens durch eine Versetzung zum
Eisenbahn-Bundesamt die nach den bisher maßgeblichen tariflichen Vorschriften zustehenden monat-
lichen Bezüge (Grundvergütung, Monatstabellenlohn, Ortszuschlag, Sozialzuschlag), wird der Unter-
schiedsbetrag als persönliche Zulage weitergezahlt.

(7) 1Die persönliche Zulage gemäß Absatz 6 vermindert sich um Vergütungs- und Lohnerhöhungen auf
Grund von Höhergruppierung sowie Aufstieg in den Lebensalters- und Lohnstufen. 2Bei jeder allgemei-
nen Vergütungs- und Lohnerhöhung vermindert sich die persönliche Zulage um die Hälfte des Erhö-
hungsbetrages. 3Für Angestellte und Arbeiter, die nach Ablauf von fünf Jahren nach Errichtung des Ei-
senbahn-Bundesamtes zu diesem versetzt werden, gelten Absatz 6 Satz 2 und die Regelungen dieses
Absatzes nicht.

(8) Das Eisenbahn-Bundesamt wird von einem Präsidenten geleitet.

Fußnoten

§ 2 Abs. 1, 2 u. 3 Satz 2: IdF d. Art. 2 Nr. 3 G v. 21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002, d. Art. 308 Nr. 1 V v.
31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006 u. d. Art. 2 Nr. 1 G v. 28.5.2015 I 824 mWv 6.6.2015

§ 3 Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes

(1) 1Dem Eisenbahn-Bundesamt obliegen folgende Aufgaben, soweit nicht die in § 4 Abs. 1 bezeichnete
Behörde zuständig ist:
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1. die Planfeststellung für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes,
 

2. die Eisenbahnaufsicht,
 

3. die Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes,
 

4. Erteilung und Widerruf einer Betriebsgenehmigung,
 

5. die Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichts- und Mitwirkungsrechten nach Maßga-
be anderer Gesetze und Verordnungen,
 

6. die Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß § 9 des Bundesschienenwege-
ausbaugesetzes,
 

7. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) nach § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbindung mit § 18 Absatz 1a Satz 5 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes,
 

8. die Bewilligung von Bundesmitteln zur Förderung des Schienenverkehrs und zur Förderung der
Kombination des Schienenverkehrs mit anderen Verkehrsarten.
 

2Soweit diese Aufgaben vom Verwaltungsbereich des Bundeseisenbahnvermögens im Sinne des § 3
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen wahrge-
nommen worden sind, gehen diese Aufgaben mit der Errichtung des Eisenbahn-Bundesamts auf dieses
Amt über.

(1a) Das Eisenbahn-Bundesamt ist die Sicherheitsbehörde nach § 5 Absatz 1d Satz 2 und Absatz 1e
Satz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, die mit den Aufgaben der Eisenbahnsicherheit im Sinne des
Rechts der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union betraut ist.

(2) Für die Durchführung von Planfeststellungsverfahren im Bereich der Eisenbahnen des Bundes ist das
Eisenbahn-Bundesamt Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde.

(3) Das Eisenbahn-Bundesamt nimmt die Landeseisenbahnaufsicht und die Befugnis zur Erteilung von
Genehmigungen auf der Grundlage einer Vereinbarung mit einem Land nach dessen Weisung und auf
dessen Rechnung wahr.

(4) (weggefallen)

Fußnoten

§ 3 Abs. 1: Früherer Abs. 1 aufgeh., früherer Abs. 2 jetzt Abs. 1 gem. Art. 2 Nr. 4 Buchst. a G v.
21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 2 Nr. 1 G v. 27.4.2005 I 1138 mWv 30.4.2005
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 2 Nr. 4 Buchst. b DBuchst. aa G v. 21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 4 Buchst. b DBuchst. bb G v. 21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Eingef. durch Art. 2 Nr. 4 Buchst. b DBuchst. cc G v. 21.6.2002 I 2191 mWv
1.7.2002
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 u. 5: Früher Satz 1 Nr. 3 u. 4 gem. Art. 2 Nr. 4 Buchst. b DBuchst. dd G v.
21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6: Früherer Satz 1 Nr. 6 aufgeh., frühere Satz 1 Nr. 5 jetzt Satz 1 Nr. 6 gem. Art. 2
Nr. 4 Buchst. b DBuchst. dd G v. 21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7: IdF d. Art. 8 G v. 3.12.2020 I 2694 mWv 10.12.2020
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8: Eingef. durch Art. 2 G v. 27.12.2004 I 3833 mWv 31.12.2004
§ 3 Abs. 1a: Eingef. durch Art. 2 G v. 12.9.2012 I 1884 mWv 18.9.2012; idF d. Art. 2 Nr. 3 G v.
28.5.2015 I 824 mWv 6.6.2015
§ 3 Abs. 2: IdF d. Art. 3 Nr. 1 G v. 29.11.2018 I 2237 mWv 6.12.2020
§ 3 Abs. 3: Früherer Abs. 4 aufgeh., früherer Abs. 5 jetzt Abs. 3 gem. u. idF d. Art. 2 Nr. 4 Buchst. a u. c
G v. 21.6.2002 I 2191 mWv 1.7.2002
§ 3 Abs. 4: Aufgeh. durch Art. 4 Abs. 117 G v. 18.7.2016 I 1666 mWv 1.10.2021

§ 4 Regulierungsbehörde
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(1) 1Die Aufgabe, die Einhaltung der Rechtsvorschriften über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur
zu überwachen, obliegt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen (Bundesnetzagentur). 2Sie untersteht insoweit der Fachaufsicht des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur. 3Die Dienstaufsicht für die Aufgaben nach Satz 1 übt das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur aus. 4Die Einzelheiten werden durch Verwaltungsvereinbarung geregelt.

(2) 1Die Bundesnetzagentur nimmt im Rahmen der ihr nach Absatz 1 Satz 1 zugewiesenen Tätigkeit die
Verwaltungsaufgaben des Bundes wahr, die ihr durch Gesetz zugewiesen sind. 2Sie ist Regulierungsbe-
hörde nach dem Eisenbahnregulierungsgesetz und hat die Aufgabe, die Einhaltung des Eisenbahnregu-
lierungsgesetzes, der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. September 2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen
Güterverkehr (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 22) und der Durchführungsrechtsakte der Europäischen
Kommission zu der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Novem-
ber 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (ABl. L 343 vom 14.12.2012,
S. 32) zu überwachen, soweit durch das Eisenbahnregulierungsgesetz nichts anderes bestimmt ist.

(3) 1Die Bundesnetzagentur untersteht abweichend von Absatz 1 Satz 2 hinsichtlich des Vollzuges der
Rechtsvorschriften nach dem Eisenbahnregulierungsgesetz und dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften oder der Europäischen Union nur der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur, soweit es die Gegenstände des Eisenbahnregulierungsgesetzes betrifft. 2Allgemei-
ne Weisungen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Rechtsauf-
sicht sind im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(3a) 1Die Bundesnetzagentur ist befugt, gegen Weisungen des Bundesministeriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur im Rahmen der Rechtsaufsicht nach Absatz 3 Satz 1 Klage vor dem Verwaltungsge-
richt zu erheben. 2Für dieses Verfahren ist die Bundesnetzagentur beteiligungsfähig. 3Die Klage muss
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Weisung an die Bundesnetzagentur erhoben werden.
4Für die Klage finden im Übrigen die Vorschriften zur Feststellungsklage nach § 43 der Verwaltungs-
gerichtsordnung Anwendung. 5Für Verfahren nach Satz 1 ist das Gericht örtlich zuständig, das für die
Überprüfung von Entscheidungen der Bundesnetzagentur zuständig ist.

(4) 1Bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen wird ein
besonderer Beirat für Fragen des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur gebildet (Eisenbahninfrastruktur-
beirat). 2Er besteht aus jeweils neun Mitgliedern des Deutschen Bundestages und neun Vertretern oder
Vertreterinnen des Bundesrates; die Vertreter oder Vertreterinnen des Bundesrates müssen Mitglied ei-
ner Landesregierung sein oder diese politisch vertreten. 3Auf den Beirat sind § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
bis 5 und § 6 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur tritt.

(5) 1Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben der in Absatz 1 bezeichneten Behörde aus
den Beständen des Bundeseisenbahnvermögens oder des Eisenbahn-Bundesamtes entnommen wer-
den, werden ohne Wertausgleich übertragen. 2Einzelheiten legt das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie fest.

(6) (weggefallen)

(7) Bis zum 31. Dezember 2005 werden die der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-
kation, Post und Eisenbahnen nach Absatz 1 zugewiesenen Aufgaben vom Eisenbahn-Bundesamt wahr-
genommen.

Fußnoten

§ 4: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 G v. 27.4.2005 I 1138 mWv 30.4.2005
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§ 4 Abs. 1 Satz 1 u. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 49 Nr. 1 G v. 7.7.2005 I 1970 mWv 13.7.2005 u. d. Art. 308 Nr.
2 Buchst. a V v. 31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006
§ 4 Abs. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 49 Nr. 1 G v. 7.7.2005 I 1970 mWv 13.7.2005
§ 4 Abs. 3: IdF d. Art. 308 Nr. 2 Buchst. a V v. 31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006 u. d. Art. 2 Abs. 124 G
v. 22.12.2011 I 3044 mWv 1.4.2012
§ 4 Abs. 4 Satz 1: IdF d. Art. 3 Abs. 49 Nr. 2 Buchst. a G v. 7.7.2005 I 1970 mWv 13.7.2005
§ 4 Abs. 4 Satz 3: IdF d. Art. 3 Abs. 49 Nr. 2 Buchst. b G v. 7.7.2005 I 1970 mWv 13.7.2005, d. Art.
308 Nr. 2 Buchst. b V v. 31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006 u. d. Art. 2 Nr. 2 G v. 28.5.2015 I 824 mWv
6.6.2015
§ 4 Abs. 5 Satz 2: IdF d. Art. 308 Nr. 2 Buchst. b V v. 31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006 u. d. Art. 2 Nr. 2
G v. 28.5.2015 I 824 mWv 6.6.2015
§ 4 Abs. 6: Aufgeh. durch Art. 4 Abs. 117 G v. 18.7.2016 I 1666 mWv 1.10.2021
§ 4 Abs. 7: IdF d. Art. 3 Abs. 49 Nr. 1 G v. 7.7.2005 I 1970 mWv 13.7.2005

§ 4a Leitung der Bundesnetzagentur im Eisenbahnbereich

(1) Der Präsident oder die Präsidentin hat unabhängig von allen Marktinteressen in Bezug auf den Eisen-
bahnsektor zu handeln und darf in keinen Beteiligungs- oder Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen
oder Stellen, die der Regulierung unterliegen, stehen.

(2) Um die Anforderungen des Absatzes 1 zu gewährleisten, hat der Präsident oder die Präsidentin dem
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie jährlich eine Verpflichtungserklärung und eine Erklärung seiner oder ihrer Interessen abzu-
geben, in der er oder sie jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Interessen angibt, die als seine oder
ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden und die Wahrnehmung eines Amtes beeinflus-
sen könnten.

(3) Der Präsident oder die Präsidentin hat die Erklärung auch dem Eisenbahninfrastrukturbeirat vorzule-
gen.

(4) 1Der Präsident oder die Präsidentin darf sich in einem Fall, der ein Unternehmen betrifft, mit dem er
oder sie innerhalb eines Jahres vor dem Beginn eines Verfahrens in einer Beteiligungs- oder Geschäfts-
beziehung stand, an dem Verfahren und der Entscheidung nicht beteiligen. 2Im Falle des Satzes 1 wer-
den die Rechte und Pflichten des Präsidenten oder der Präsidentin durch die zur Vertretung berufene
Person wahrgenommen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für die zur Vertretung berufenen Personen sinnge-
mäß.

(5) Nach dem Ende seiner oder ihrer Amtszeit in der Regulierungsbehörde darf der Präsident oder die
Präsidentin bei Unternehmen oder Stellen, die der Regulierung unterliegen, für einen Zeitraum von ei-
nem Jahr weder eine berufliche Position bekleiden noch berufliche Aufgaben wahrnehmen.

Fußnoten

§ 4a: Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 29.8.2016 I 2082 mWv 2.9.2016

§ 5 Eisenbahnsicherheitsbeirat

(1) 1Beim Eisenbahn-Bundesamt wird ein Eisenbahnsicherheitsbeirat gebildet. 2Er besteht aus je einem
Vertreter der für die Eisenbahnaufsicht zuständigen obersten Landesbehörden sowie einem Vertreter
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, der den Vorsitz führt.

(2) Das Eisenbahn-Bundesamt führt die Geschäfte des Eisenbahnsicherheitsbeirates.

(3) 1Die Beratungen sind nicht öffentlich. 2Der Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes oder eine von ihm
beauftragte Person nimmt an den Sitzungen teil. 3Er muss jederzeit gehört werden. 4Weiteren Personen
kann die Teilnahme an den Beratungen auf Antrag eines Mitgliedes des Eisenbahnsicherheitsbeirates
oder des Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes gestattet werden.

(4) Der Eisenbahnsicherheitsbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bedarf.

Fußnoten
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§ 5: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 G v. 16.4.2007 I 522 mWv 21.4.2007
§ 5 Abs. 1 und 4: IdF d. Art. 2 Nr. 1 G v. 28.5.2015 I 824 mWv 6.6.2015

§ 6 Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

(1) Als selbständige Bundesoberbehörde für Aufgaben der Untersuchung gefährlicher Ereignisse im Ei-
senbahnbetrieb wird die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung errichtet, die dem Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur untersteht.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bestimmt den Sitz der Bundesstelle für
Eisenbahnunfalluntersuchung und regelt ihren Aufbau.

(3) 1Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesstelle für Eisenbahnunfallunter-
suchung aus den Beständen des Bundeseisenbahnvermögens oder des Eisenbahn-Bundesamtes ent-
nommen werden, werden ohne Wertausgleich übertragen. 2Einzelheiten legt das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen fest.

(4) Beamte und Arbeitnehmer des Eisenbahn-Bundesamtes, die zum Zeitpunkt der Errichtung der Bun-
desstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung Aufgaben wahrnehmen, die nach § 7 dieser Stelle obliegen,
sind von diesem Zeitpunkt an Beamte und Arbeitnehmer bei der Bundesstelle für Eisenbahnunfallunter-
suchung.

(5) Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung wird von einem Direktor oder einer Direktorin ge-
leitet.

Fußnoten

§§ 6 bis 8: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 G v. 27.6.2017 I 2085 mWv 5.7.2017

§ 7 Aufgaben der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

(1) Die Untersuchung gefährlicher Ereignisse, die dem Bund obliegt, wird durch die Bundesstelle für Ei-
senbahnunfalluntersuchung wahrgenommen.

(2) Der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung obliegen folgende Aufgaben:

1. Entgegennahme und Kategorisierung von Meldungen zu gefährlichen Ereignissen im Eisenbahn-
betrieb,
 

2. Untersuchung von gefährlichen Ereignissen,
 

3. Erstellung von Untersuchungsberichten und Veröffentlichung in nicht personenbezogener Form,
 

4. Unterrichtung der Europäischen Eisenbahnagentur über Einleitung und Ergebnis einer Unfallun-
tersuchung,
 

5. Möglichkeit zur Aussprache von Sicherheitsempfehlungen,
 

6. Erstellung von Jahresberichten über die im Vorjahr durchgeführten Untersuchungen, die ausge-
sprochenen Sicherheitsempfehlungen und die im Anschluss an frühere Sicherheitsempfehlungen
durch die Sicherheitsbehörde und andere Behörden getroffenen Maßnahmen in nicht personen-
bezogener Form,
 

7. Durchführung eines aktiven Meinungs- und Erfahrungsaustausches mit anderen Untersuchungs-
stellen,
 

8. Erarbeitung und Anwendung eines Programms für die gegenseitige Begutachtung zur Überwa-
chung ihrer Wirksamkeit und Unabhängigkeit,
 

9. Mitwirkung bei der Untersuchung von gefährlichen Ereignissen nach Aufforderung durch eine
Untersuchungsstelle,
 

10. Abschluss von Vereinbarungen zur gegenseitigen Zusammenarbeit mit den nationalen Strafver-
folgungsbehörden und Untersuchungsstellen,
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11. Führung einer Datenbank über die gemeldeten gefährlichen Ereignisse im Eisenbahnbetrieb in
nicht personenbezogener Form.
 

Fußnoten

§§ 6 bis 8: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 G v. 27.6.2017 I 2085 mWv 5.7.2017

§ 8 Übergangsregelungen

(1) 1Spätestens sechs Monate nach Errichtung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung finden
Wahlen zur Personalvertretung statt. 2Bis zur Konstituierung des Personalrates werden die Aufgaben der
Personalvertretung bei der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung vom Hauptpersonalrat beim
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wahrgenommen. 3Der Übergangspersonalrat
bestellt unverzüglich den Wahlvorstand für die Durchführung der Personalratswahlen in der Bundesstel-
le für Eisenbahnunfalluntersuchung.

(2) Die Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen im Sinne des § 84 Absatz 1 Nummer 1
des Bundespersonalvertretungsgesetzes des Eisenbahn-Bundesamtes gelten bis zum Abschluss neuer
Dienstvereinbarungen für alle Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung fort.

Fußnoten

§§ 6 bis 8: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 G v. 27.6.2017 I 2085 mWv 5.7.2017
§ 8 Abs. 2: IdF d. Art. 22 G v. 9.6.2021 I 1614 mWv 15.6.2021

§ 9 Zusammenarbeit zwischen Regulierungs-, Si-
cherheits-, Genehmigungs- und Kartellbehörden

(1) 1Die Regulierungsbehörde, die Sicherheitsbehörde und die Genehmigungsbehörde arbeiten auf der
Grundlage des Absatzes 2 zusammen. 2Alle übermittelten Informationen sind in den Verfahren der die
Informationen empfangenden Behörde verwertbar. 3Etwaige Beweisverwertungsverbote bleiben davon
unberührt.

(2) 1Diese Behörden haben gemeinsam einen Rahmen für den Austausch von Informationen und die
Zusammenarbeit zu schaffen, der dazu dient, eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs oder der Sicher-
heit auf dem Eisenbahnmarkt zu verhindern. 2In diesem Rahmen ist auch ein Mechanismus vorzusehen,
mit dem einerseits die Regulierungsbehörde den Sicherheits- und Genehmigungsbehörden Empfehlun-
gen zu Belangen unterbreiten kann, die den Wettbewerb auf dem Eisenbahnmarkt beeinträchtigen kön-
nen, und andererseits die Sicherheitsbehörde der Regulierungsbehörde und der Genehmigungsbehörde
Empfehlungen zu Belangen unterbreiten kann, die die Sicherheit beeinträchtigen können. 3Unbeschadet
der Unabhängigkeit der betreffenden Behörde in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich prüft die be-
treffende Behörde solche Empfehlungen, bevor sie entsprechende Entscheidungen trifft. 4Beschließt die
betreffende Behörde, von diesen Empfehlungen abzuweichen, so führt sie in ihren Entscheidungen die
Gründe dafür an.

(3) 1Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben unberührt. 2Die Regulierungsbehörde und die Eisenbahnaufsichtsbehörden sowie
die Kartellbehörden und die nach dem Telekommunikationsgesetz und dem Energiewirtschaftsgesetz
zuständigen Regulierungsbehörden teilen einander Informationen mit, die für die Erfüllung der jeweili-
gen Aufgaben von Bedeutung sein können. 3Insbesondere sollen sie sich gegenseitig über beabsichtigte
Entscheidungen informieren, mit denen ein missbräuchliches oder diskriminierendes Verhalten von Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen untersagt werden soll. 4Sie sollen einander Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben, bevor das Verfahren von der zuständigen Behörde abgeschlossen wird.

Fußnoten

§ 9 (früher § 6): Eingef. durch Art. 3 Nr. 3 G v. 29.8.2016 I 2082 mWv 2.9.2016; jetzt § 9 gem. Art. 2 Nr.
3 G v. 27.6.2017 I 2085 mWv 5.7.2017

- Seite 7 von 8 -



§ 9 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 2 Nr. 1 G v. 16.3.2020 I 501 mWv 16.6.2020
§ 9 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 2 Nr. 2 G v. 16.3.2020 I 501 mWv 16.6.2020

§ 10 Übergangsregelungen

(1) § 4a Absatz 1 und 5 ist erst ab dem 1. März 2017 anzuwenden.

(2) § 4a Absatz 2 und 3 ist erst ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden.

(3) Für vor dem 6. Dezember 2020 eingereichte Pläne wird das Anhörungsverfahren von den Ländern
fortgeführt.

Fußnoten

§ 10 (früher § 7): Eingef. durch Art. 3 Nr. 3 G v. 29.8.2016 I 2082 mWv 2.9.2016; jetzt § 10 gem. Art. 2
Nr. 3 G v. 27.6.2017 I 2085 mWv 5.7.2017
§ 10 Abs. 3: Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 29.11.2018 I 2237 mWv 7.12.2018

Redaktionelle Hinweise
Diese Norm enthält nichtamtliche Satznummern.
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